
Justizministerialblatt

für das Land Brandenburg


Herausgegeben vom Ministerium der Justiz

Nr. 10 – 17. Jahrgang – Potsdam, 15. Oktober 2007


Inhalt Seite 

Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

Verfahren in Gnadensachen (Gnadenordnung – GnO) 
Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
vom 11. September 2007 
(4253-III.2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Dienstordnung für Notarinnen und Notare 
Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz zur Änderung 
der Allgemeinen Verfügung vom 14. November 2000 
vom 16. September 2007 
(3830-I.47)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

Bestimmung der zuständigen Stellen für die Verpflichtung nach dem 
Verpflichtungsgesetz im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 
Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
vom 19. September 2007 
(2000-I.067)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

Bekanntmachungen 

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen 
Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz 
vom 13. September 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Erlaubniserteilung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Personalnachrichten 

Ernennungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

Ergänzung des Verzeichnisses der für die Gerichte und Notare des 
Landes Brandenburg allgemein beeidigten Dolmetscher und Übersetzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

Änderungen und Ergänzungen des Verzeichnisses der allgemein 
beeidigten Dolmetscher und Übersetzer des Landes Brandenburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

Ausschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 



150	 JMBl. 

Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

Verfahren in Gnadensachen 
(Gnadenordnung – GnO) 

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 

Vom 11. September 2007


(4253-III.2)


Aufgrund von Artikel 92 der Landesverfassung und des Erlas
ses des Ministerpräsidenten über die Ausübung des Begnadi
gungsrechts vom 19. April 1995 (ABl. S. 442) wird Nachfol
gendes bestimmt: 

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften


§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Die Gnadenordnung gilt für das Gnadenverfahren 

1.	 bei Rechtsfolgen, die wegen einer rechtswidrigen Tat (§ 11 
Abs. 1 Nr. 5 StGB) durch strafrichterliche Entscheidung ei
nes Gerichts des Landes Brandenburg in Ausübung von Ge
richtsbarkeit des Landes verhängt worden sind oder sich 
Kraft eines Strafgesetzes aus einer solchen Entscheidung 
ergeben, 

2.	 bei Rechtsfolgen, die von einem Gericht oder einer anderen 
Justizbehörde des Landes Brandenburg wegen einer mit 
Geldbuße bedrohten Handlung verhängt oder angeordnet 
worden sind und bei Ordnungsmitteln (Ordnungsgeld, Ord
nungshaft), die durch eine solche Stelle festgesetzt worden 
sind, 

3.	 bei Rechtsfolgen, die von einem Gericht der ehemaligen 
DDR auf dem Gebiet des Landes Brandenburg in einer ge
mäß Nummer 1 und Nummer 2 entsprechenden Weise ver
hängt oder festgesetzt worden sind. 

(2) Die Gnadenordnung gilt ferner für die dem Ministerium der 
Justiz obliegende Vorbereitung der Gnadenentscheidungen, die 
sich der Ministerpräsident vorbehalten hat. 

§ 2 
Inhalt der Begnadigungsbefugnis 

und allgemeine Grundsätze 

(1) Das Begnadigungsrecht umfasst die Befugnis, die in § 1 be
zeichneten Rechtsfolgen zu erlassen, zu ermäßigen, umzuwan
deln oder ihre Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen, Straf
ausstand (Strafaufschub vor Beginn des Vollzuges, Strafunter
brechung während des Vollzuges) und Zahlungserleichterungen 
(Stundung, Teilzahlung) zu bewilligen. 

(2) Gnadenerweise haben Ausnahmecharakter. Sie dienen ins
besondere dazu, Unbilligkeiten auszugleichen, die darauf beru

hen, dass bei Festsetzung der in § 1 Abs. 1 genannten Rechts
folgen wesentliche Umstände nicht berücksichtigt werden konn
ten, weil diese im Zeitpunkt der Entscheidung nicht bekannt 
waren oder erst danach eingetreten sind. Auch rechtliche Grün
de können zu einer Änderung oder Milderung der Rechtsfolgen 
führen. 

§ 3 
Sachliche Zuständigkeit 

(1) Die Ministerin der Justiz übt das Begnadigungsrecht aus, so
weit sich nicht der Ministerpräsident die Entscheidung vorbe
halten hat und soweit nicht die Ausübung des Begnadigungsrechts 
den Gnadenbehörden nach den §§ 5 bis 7 übertragen worden ist. 

(2) Die Ministerin der Justiz behält sich vor, das Begnadi
gungsrecht im Einzelfall abweichend von der Übertragung auf 
die Gnadenbehörden selbst auszuüben. 

§ 4 
Gnadenbehörden 

Gnadenbehörde ist 

1.	 bei Entscheidungen, die von der Staatsanwaltschaft voll
streckt oder durchgeführt werden, der Leitende Oberstaats
anwalt, 

2.	 bei der Entscheidung gegen Jugendliche sowie gegen Her
anwachsende, soweit Jugendstrafrecht angewandt worden 
ist, der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter, 

3.	 bei Ordnungsmitteln, die von Gerichten festgesetzt worden 
sind und vom Gericht vollstreckt werden, der Präsident des er
kennenden Gerichts, und sofern dieses nicht mit einem Präsi
denten besetzt ist, der Präsident des übergeordneten Gerichts. 

§ 5 
Befugnisse des Leitenden Oberstaatsanwalts 

Der Leitende Oberstaatsanwalt ist befugt, 

1.	 die Vollstreckung von Freiheitsstrafen beziehungsweise Rest
freiheitsstrafen bis zu einem Jahr zur Bewährung auszuset
zen, wobei als zuständigkeitsbegründender Zeitpunkt das 
Eingangsdatum des Gnadengesuchs gilt. 

2.	 die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe beziehungsweise Er
satzfreiheitsstrafe vorübergehend bis zu einem Jahr auszu
setzen (Strafausstand), und zwar als Strafaufschub vor Be
ginn und als Strafunterbrechung während des Vollzuges. 

3.	 Geldbußen bis 1.000,00 Euro und Geldstrafen beziehungs
weise Restgeldstrafen bis zu 360 Tagessätzen, maximal bis 
zu einem Gesamtbetrag von 5.000,00 Euro zu stunden, zu 
ermäßigen oder zu erlassen. 
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4.	 eingezogene oder für verfallen erklärte Gegenstände, ein
schließlich Geld, wenn der Wert oder Betrag 500,00 Euro 
nicht übersteigt, dem Berechtigten freizugeben. 

5.	 die Dauer eines Fahrverbotes (§ 44 StGB) abzukürzen be
ziehungsweise das – gegebenenfalls auch im Verfahren über 
Ordnungswidrigkeiten durch ein Strafgericht – verhängte 
Fahrverbot aufzuheben. 

6.	 die mit einer Einziehung der Fahrerlaubnis angeordnete 
Sperre für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis (§ 69a 
StGB) vorzeitig aufzuheben, sofern die von dem Gericht 
bestimmte Frist nicht über drei Jahre beträgt. 

7.	 die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen im Rahmen von 
Nummer 3 zu erlassen. 

§ 6 
Befugnisse des Jugendrichters als Vollstreckungsleiter 

(1) Der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter ist befugt, 

1.	 die Vollstreckung von Jugendstrafen und Restjugendstrafen 
bis zu einem Jahr zur Bewährung auszusetzen, wobei als zu
ständigkeitsbegründender Zeitpunkt das Eingangsdatum des 
Gnadengesuchs gilt. 

2.	 Strafausstand bei Jugendstrafen und Jugendarresten im Rah
men von § 5 Nr. 2 zu bewilligen, 

3.	 Zahlungserleichterungen zu gewähren. 

(2) Geht die Vollstreckung auf einen Jugendrichter als Vollstre
ckungsleiter außerhalb des Landes Brandenburg über, so übt 
der Jugendrichter die Befugnis gemäß Absatz 1 aus, der im Land 
Brandenburg zuletzt zuständig war oder gewesen wäre. 

§ 7 
Befugnisse der Präsidenten der Gerichte 

Die Präsidenten der Gerichte sind im Rahmen ihrer Zustän
digkeit befugt, Ordnungsgeld bis zu einem Gesamtbetrag von 
250,00 Euro zu erlassen oder Zahlungserleichterungen zu be
willigen. 

§ 8 
Örtliche Zuständigkeit bei Gesamtstrafen 

Bei Gesamtstrafen richtet sich die örtliche Zuständigkeit der 
Behörde nach der des Gerichts, das die Gesamtstrafe gebildet 
hat. Das gilt auch, wenn in die Gesamtstrafe Einzelstrafen von 
Gerichten außerhalb des Landes Brandenburg einbezogen wor
den sind. 

§ 9 
Örtliche Zuständigkeit bei mehreren Strafen 

(1) Betrifft das Gnadenverfahren mehrere Strafen, aus denen kei
ne Gesamtstrafe gebildet werden kann, ist die Behörde zuständig, 

die die nach Art und Höhe schwerste Strafe vollstreckt. Vollstre
cken mehrere Behörden gleichschwere Straftaten ist diejenige zu
ständig, die die zuletzt ergangene Entscheidung vollstreckt. 

(2) Hat das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug auf eine der 
Strafen erkannt oder handelt es sich um ehren- oder berufsge
richtliche Entscheidungen, bereitet der Generalstaatsanwalt des 
Landes Brandenburg die Entscheidung vor. 

Abschnitt II

Behandlung von Gnadensachen


§ 10 
Prüfung der Gnadenfrage 

(1) Gnadengesuche sind schriftlich oder mündlich zu Protokoll 
der Geschäftsstelle der Vollstreckungsbehörde zu stellen. 

(2) Gnadengesuche können von jedermann eingereicht werden. 
Sie sind nicht fristgebunden und bedürfen keiner Form. In Zwei
felsfällen ist die Zustimmung des Verurteilten zu dem von ei
nem Dritten gestellten Gesuch einzuholen. Lehnt der Verurteil
te einen Beitritt zu diesem Gesuch ab, ist dieses als erledigt zu 
betrachten, wobei der Gesuchsteller davon zu unterrichten ist. 

(3) Gnadengesuche Jugendlicher sind bei dem Gericht einzu
reichen, dessen Jugendrichter als Vollstreckungsleiter zuständig 
ist. Die Regelung in § 6 Abs. 2 bleibt hiervon unberührt. Gna
dengesuche, die bei anderen Justizbehörden eingehen, sind der 
zuständigen Vollstreckungsbehörde/dem zuständigen Jugend
richter als Vollstreckungsleiter zuzuleiten. 

§ 11 
Eilbedürftigkeit, Vertraulichkeit, Kosten 

(1) Gnadengesuche sind als Eilsachen zu bearbeiten. 

(2) Das Verfahren ist vertraulich. Die der Gnadenentscheidung 
zugrunde liegenden Erwägungen werden nicht bekannt gegeben. 

(3) Das Gnadenverfahren ist kostenfrei. Notwendige Auslagen 
werden nicht erstattet. 

§ 12 
Vorrang gesetzlicher Regelungen 
und gerichtlicher Entscheidungen 

(1) Gnadengesuche sind von der Stelle, bei der das Gesuch ein
geht, darauf zu prüfen, ob dem Ziel der Eingabe bereits durch 
eine Entscheidung des Gerichts oder der Vollstreckungsbehör
de aufgrund gesetzlicher Vorschriften entsprochen werden kann. 
Solche Entscheidungen sind gegenüber Gnadenentschließungen 
vorrangig. Entsprechende Gesuche sind der zuständigen Stelle 
zur Entscheidung zuzuleiten. Mit der Zuleitung ist das Gna
dengesuch erledigt. Der Gesuchsteller ist hiervon von der ab
gebenden Stelle zu unterrichten. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Gesuchsteller 
ausdrücklich erklärt, dass er ausschließlich eine Entscheidung 
im Gnadenwege anstrebt. 
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§ 13 
Einfluss von Gnadengesuchen auf die Vollstreckung 

(1) Gnadengesuche oder Einwendungen gegen Gnadenent
scheidungen hemmen die Vollstreckung nicht. 

(2) Die Vollstreckungsbehörde/der Jugendrichter als Vollstre
ckungsleiter kann die Vollstreckung bis zur Entscheidung über 
das Gnadengesuch vorläufig einstellen, wenn erhebliche Gna
dengründe vorliegen oder dem Verurteilten durch die alsbaldi
ge Vollstreckung schwere, nicht zumutbare Nachteile entstehen, 
die bei einem Erfolg des Gnadengesuchs nicht wieder beseitigt 
werden können. Die vorläufige Einstellung der Vollstreckung ist 
nicht anzuordnen, wenn das öffentliche Interesse die sofortige 
Vollstreckung der Strafe erfordert. 

§ 14 
Stellungnahme der Vollzugsanstalt 

(1) Ist das Gnadengesuch an das Ministerium gerichtet, wird 
die Stellungnahme des Leiters der Vollzugsanstalt durch das Mi
nisterium unmittelbar eingeholt, sofern sich der Verurteilte be
reits drei Monate in Haft befunden hat. 

(2) Die Vollstreckungsbehörde/der Jugendrichter als Vollstre
ckungsleiter legt das Gnadengesuch dem Leiter der Vollzugs
anstalt zur Stellungnahme vor, sofern sich der Verurteilte bereits 
drei Monate im Freiheitsentzug befunden hat. 

(3) Der Leiter der Vollzugsanstalt nimmt zu dem Verhalten des 
Verurteilten im Vollzug Stellung. Er äußert sich über die Per
sönlichkeit des Verurteilten, seine Führung in der Haft, die Wir
kung des Vollzuges auf den Verurteilten, durchgeführte Behand
lungsmaßnahmen und ihren Erfolg, die Wirkungen, die von der 
begehrten Entscheidung zu erwarten sind, Anschlussstrafen, 
Überhaftnotierungen und weitere, noch nicht rechtskräftig ab
geschlossene Verfahren. Zur Gnadenfrage äußert er sich nicht. 

(4) Bei einer Weiterleitung des Gnadengesuchs eines Gefange
nen durch den Leiter der Vollzugsanstalt an die zuständige Voll
streckungsbehörde ist die Stellungnahme unaufgefordert beizu
fügen, sofern die Weitergabe dadurch nicht unvertretbar verzö
gert wird. 

(5) Von einer Stellungnahme kann bei wiederholten Gnadenge
suchen abgesehen werden, sofern diese innerhalb von vier Mo
naten seit der letzten Stellungnahme eingehen. 

§ 15 
Stellungnahme der Gerichte 

(1) Die Vollstreckungsbehörde legt das Gnadengesuch und die 
Stellungnahme der Vollzugsanstalt dem Gericht des ersten Rechts
zuges oder dem Berufungsgericht, wenn dessen Urteil von den 
Rechtsfolgen des erstinstanzlichen Urteils abweicht, bezie
hungsweise der Strafvollstreckungskammer, wenn sie bereits 
mit der Sache befasst war oder hätte befasst sein können, zur 
Stellungnahme bei Gnadengesuchen vor, die eine lebenslange 
Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung, eine Freiheitsstrafe, die 
das Brandenburgische Oberlandesgericht verhängt hat, oder die 
Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren betreffen. Bei Ge

samtstrafen bedarf es nur der Anhörung des Gerichts, das die Ge
samtstrafe gebildet hat. 

(2) Bei Jugendstrafen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass das 
Gnadengesuch und die Stellungnahme der Vollzugsanstalt dem 
erkennenden Gericht vorzulegen sind, wenn sich das Gesuch 
auf eine Jugendstrafe bezieht oder wenn an die Stelle der Straf
vollstreckungskammer der Vollstreckungsleiter tritt. 

(3) Erscheint das Gnadengesuch aussichtslos, so kann von der 
Einholung der Stellungnahme nach den Absätzen 1 oder 2 ab
gesehen werden. 

(4) In Gnadenverfahren bei Ordnungsmitteln brauchen andere 
Stellen nicht gehört zu werden. 

§ 16 
Berichterstattung 

(1) Sind der Ministerpräsident oder die Ministerin der Justiz für 
die Gnadenentscheidung zuständig, stellt die zuständige Voll
streckungsbehörde/der zuständige Jugendrichter als Vollstre
ckungsleiter die erforderlichen Ermittlungen an und holt die 
notwendigen Stellungnahmen ein. Die Berichterstattung erfolgt 
auf dem Dienstweg unter Benutzung des Gnadenbogens. Ist in 
einer Sache bereits berichtet worden, so kann ein abgekürzter 
Bericht erstattet werden, wobei inzwischen eingetretene Ände
rungen zu berücksichtigen sind. 

(2) Die Berichterstattung ist unter Beifügung des Gnadenheftes, 
des Vollstreckungs- beziehungsweise Ersatzvollstreckungsheftes 
und des Bewährungsheftes vorzunehmen. 

Das Gnadenheft weist folgende Mindestbestandteile auf: 

1.	 das Gnadengesuch mit einer Stellungnahme der Vollstre
ckungsbehörde zur Gnadenfrage; 

2.	 gegebenenfalls eine Stellungnahme des Verurteilten zu dem 
Gnadengesuch eines Dritten; 

3.	 die Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft zur Gna
denfrage; 

4.	 die unter den §§ 14 und 15 bezeichneten Stellungnahmen; 

5.	 gegebenenfalls Stellungnahmen des Bewährungshelfers, der 
Führungsaufsichtsstelle oder der Sozialen Dienste der Justiz; 

6.	 für das Gnadenverfahren maßgebliche Urteile aller Instan
zen mit Rechtskraftvermerk, einschließlich aller einbezo
genen Entscheidungen; 

7.	 etwaige Gesamtstrafenbeschlüsse; 

8.	 weitere für die Gnadenfrage relevante gerichtliche Ent
scheidungen; 

9.	 aktuelle Auskünfte aus dem Bundeszentral- und gegebe
nenfalls Erziehungsregister; 

10. Ergebnisse der MESTA-Abfrage; 
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11. ein aktuelles Vollstreckungsblatt. 

In das Gnadenheft können weitere Unterlagen und Schriftstü
cke aufgenommen werden, wenn sie für die Gnadenentscheidung 
relevant sind. Die Anforderung einzelner Unterlagen durch das 
Ministerium der Justiz über diese Auflistung hinaus bleibt vor
behalten. 

(3) Hat der Verurteilte die Tat, für die er einen Gnadenerweis be
gehrt, während einer Bewährungszeit in einer anderen Strafsa
che begangen, so berichtet die Vollstreckungsbehörde, ob diese 
Strafaussetzung aufgrund der neuen Verurteilung widerrufen 
worden ist oder Antrag auf Widerruf gestellt worden ist oder ge
stellt werden soll. 

(4) Bei wiederholten Gnadengesuchen in derselben Sache ist 
eine Beifügung der in Absatz 2 Nr. 5, 6 und 8 genannten Anla
gen nicht erforderlich. 

§ 17 
Akteneinsicht 

Der Verurteilte, sein Bevollmächtigter, ein anderer Gesuchstel
ler als Dritter und andere am Gnadenverfahren nicht beteiligte 
Personen haben keinen Anspruch auf Auskunft oder Einsicht
nahme in Gnadenakten. 

Abschnitt III

Entscheidungen nach der Gnadenentschließung


§ 18 
Aussetzung der Strafvollstreckung,


Beginn der Bewährungszeit und Belehrung


(1) Ist im Gnadenwege die Vollstreckung einer Freiheits- oder 
Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt worden, so wird zu
gleich die Dauer der Bewährungszeit bestimmt. Die Bewäh
rungszeit beginnt mit dem Tag der Bekanntgabe der Gnadenent
scheidung. Die Dauer der Bewährungszeit ist nach den Um
ständen des Einzelfalles zu bemessen. Sie soll mindestens ein 
Jahr und darf höchstens fünf Jahre betragen. 

(2) Bei der Bekanntgabe der Gnadenentscheidung wird der Ver
urteilte schriftlich über die Bedeutung der Strafaussetzung zur Be
währung und über die Tatsachen und Umstände, die zur Rücknahme 
oder zum Widerruf der Strafaussetzung führen können, belehrt. 

(3) Soll ein Verurteilter ausnahmsweise auch mündlich belehrt 
werden, so erteilt die den Gnadenerweis aussprechende Stelle 
die Belehrung und beauftragt die Vollstreckungsbehörde/den Ju
gendrichter als Vollstreckungsleiter oder, wenn sich der Verur
teilte in Haft befindet, den Leiter der Vollzugsanstalt mit der Be
kanntgabe. Ist der Verurteilte minderjährig, so ist demjenigen, 
dem die Sorge für seine Person obliegt, Gelegenheit zu geben, 
an der mündlichen Belehrung teilzunehmen. 

§ 19 
Auflagen und Weisungen 

(1) Dem Verurteilten können für die Dauer der Bewährungszeit 

Auflagen oder Weisungen erteilt werden. In Betracht kommen 
namentlich Auflagen und Weisungen entsprechend den §§ 56b, 
56c, 56d Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder solche entsprechend 
den §§ 10, 15 Abs. 1, 23, 24 des Jugendgerichtsgesetzes. Wei
sungen entsprechend § 56c Abs. 3 des Strafgesetzbuches, § 10 
Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes sowie die Weisung, sich für 
die Dauer oder einen Teil der Bewährungszeit der Aufsicht und 
Leitung eines Bewährungshelfers zu unterstellen, dürfen nur bei 
der Aussetzung von Freiheits- oder Jugendstrafen erteilt werden. 

(2) Bei der Erteilung von Auflagen und Weisungen ist insbe
sondere die Bereitschaft des Verurteilten zum Täter-Opfer-Aus
gleich zu berücksichtigen. 

(3) Der Verurteilte ist stets anzuweisen, während der Bewäh
rungszeit jeden Wechsel seines Wohnortes oder seiner Anschrift 
der die Bewährung überwachenden Behörde mitzuteilen. 

(4) Geldauflagen sollen nur erteilt werden, wenn erwartet wer
den kann, dass der Verurteilte sie aus eigenen Mitteln, über die 
er selbst verfügen darf, erfüllen kann. 

§ 20 
Überwachung der Bewährung 

(1) Das Ministerium der Justiz überwacht die Führung des Ver
urteilten in den Fällen, in denen durch eine Entscheidung des 
Ministerpräsidenten oder der Ministerin der Justiz eine Straf
aussetzung zur Bewährung gewährt worden ist. In den übrigen 
Fällen erfolgt die Überwachung der Bewährung durch die den 
Gnadenerweis gewährende Behörde. 

(2) Ist ein Bewährungshelfer bestellt worden, so berichtet die
ser der Gnadenbehörde in Abständen von einem Jahr und zum 
Abschluss der Bewährungszeit über die Führung des Probanden. 
Gröbliche und beharrliche Verstöße gegen Auflagen und Wei
sungen teilt er unverzüglich mit. Bei Gnadenentscheidungen des 
Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg und der Ministe
rin der Justiz ist dem Ministerium der Justiz zu berichten. 

§ 21 
Vorlage der Vorgänge 

(1) Kommen der Widerruf oder die Rücknahme des Gnadener
weises in Betracht, so legt die Vollstreckungsbehörde/der Ju
gendrichter als Vollstreckungsleiter in den Fällen, in denen der 
Ministerpräsident oder die Ministerin der Justiz einen Gnaden
erweis bewilligt hat, die Vorgänge vor, wenn 

1.	 bekannt wird, dass gegen den Verurteilten weitere Ermitt
lungs- oder Strafverfahren anhängig geworden sind oder 
dieser erneut verurteilt worden ist; in diesen Fällen ist den 
Vorgängen eine Anklageschrift beziehungsweise eine Ur
teilsausfertigung beizufügen, 

2.	 nach dem Zeitpunkt der Gnadenentscheidung Umstände be
kannt geworden sind, die voraussichtlich zu einer Versagung 
des Gnadenerweises geführt hätten, 

3.	 die Änderung der Bewährungszeit, der Auflagen oder Wei
sungen angeregt wird, 
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4.	 binnen eines Jahres nach dem Erlass der Strafe eine neue Ver
urteilung wegen einer im Laufe der Bewährungszeit began
genen vorsätzlichen Straftat bekannt geworden ist. 

(2) Den Vorgängen sind eine Auskunft aus dem Bundeszentral
und Erziehungsregister nach neuestem Stand und Erkenntnisse 
über noch anhängige Ermittlungs- und Strafverfahren beizufü
gen. 

§ 22 
Rücknahme der Aussetzung  

(1) Ein Gnadenerweis wird in der Regel zurückgenommen, wenn 
nachträglich Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die – wä
ren sie anlässlich der Gnadenentscheidung bereits bekannt ge
wesen – zu seiner Versagung geführt hätten. 

(2) Von einer Rücknahme kann abgesehen werden, wenn es aus
reicht, weitere Auflagen oder Weisungen zu erteilen. Bei Straf
aussetzung zur Bewährung kann die Bewährungszeit verlängert 
werden. Eine Verlängerung kann auch mehrfach, gegebenen
falls noch nach ihrem Ablauf erfolgen, wobei diese die Hälfte 
der zunächst bestimmten Bewährungszeit nicht übersteigen darf. 

§ 23 
Widerruf der Aussetzung 

(1) Ist im Gnadenwege die Vollstreckung der Freiheits- oder Ju
gendstrafe zur Bewährung ausgesetzt worden, wird ein Gnaden
erweis in der Regel widerrufen, wenn der Verurteilte innerhalb 
der Bewährungszeit erneut straffällig geworden ist. Ein Gnaden
erweis kann auch widerrufen werden, wenn der Verurteilte gröb
lich oder beharrlich gegen Auflagen oder Weisungen versto
ßen hat und es nicht ausreicht, die Bewährungszeit zu verlän
gern. 

(2) Vor einer Entscheidung über den Widerruf der Strafausset
zung zur Bewährung wegen Verstoßes gegen Auflagen und Wei
sungen ist der Verurteilte anzuhören, soweit er nicht unbekann
ten Aufenthalts ist. Gegebenenfalls ist er nachträglich anzuhö
ren. 

§ 24 
Zulässigkeit des Gerichtswegs 

Gegen die Rücknahme einer Strafaussetzung zur Bewährung, ih
ren Widerruf sowie eine sonstige den Verurteilten belastende 
Änderung eines Gnadenerweises ist der Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung (§ 23 EGGVG) zulässig. 

§ 25 
Schlussentscheidung 

(1) Gegen Ende der Bewährungszeit prüft die Gnadenbehörde, 
die den Gnadenerweis erteilt hat, ob der Verurteilte die der Straf
aussetzung zugrunde gelegten Erwartungen erfüllt hat. Hierzu 
holt sie insbesondere eine aktuelle Auskunft aus dem Bundes
zentralregister ein und prüft, ob Erkenntnisse über neue Straf
verfahren oder andere Tatsachen vorliegen, die Anlass für einen 

Widerruf der Strafaussetzung oder zur Verlängerung der Be
währungszeit geben könnten. 

(2) Besteht kein Anlass für einen Widerruf oder eine Verlänge
rung der Bewährungszeit, wird die Strafe nach Ablauf der Be
währungszeit von der den Gnadenerweis gewährenden Behör
de erlassen. 

§ 26 
Fristberechnung bei Strafausstand 

(1) Wird Strafaufschub gewährt, so beginnt der Zeitraum von ei
nem Jahr (§ 5 Nr. 2) mit dem Tag der Rechtskraft des Strafer
kenntnisses. Nicht eingerechnet wird die Zeit, während der auf
grund eines anderen Straferkenntnisses oder einer sonstigen ge
richtlichen Entscheidung Haft vollzogen worden ist. Sind meh
rere Strafen durch eine nachträgliche gerichtliche Entscheidung 
auf eine Gesamtfreiheitsstrafe zurückgeführt worden, beginnt 
der Zeitraum mit der Rechtskraft des Gesamtstrafenbeschlusses. 

(2) Ist eine gerichtliche Strafaussetzung widerrufen worden, be
ginnt der Zeitraum mit dem Tag der Rechtskraft des Widerrufs, 
in den Fällen der Rücknahme oder des Widerrufs einer gna
denweisen Aussetzung mit der Rücknahme oder dem Widerruf. 

§ 27 
Einwendungen gegen Gnadenentscheidungen 

(1) Richten sich Einwendungen gegen eine ablehnende Ent
scheidung der Gnadenbehörde, so kann die Gnadenbehörde den 
Einwendungen selbst abhelfen und den erstrebten Gnadener
weis bewilligen. 

(2) Im Fall der Abhilfe der Einwendungen bescheidet die nach 
§ 4 zuständige Gnadenbehörde den Beschwerdeführer.  

(3) Hilft die Gnadenbehörde den Einwendungen nicht ab, so 
legt  sie die Vorgänge der Ministerin der Justiz zur Entscheidung 
vor. Die Gnadenbehörde, gegen deren Entscheidung sich die 
Einwendungen richten, berichtet auf dem Dienstweg unter Bei
fügung der Vorgänge. 

(4) Bei einer Entscheidung nach § 27 Abs. 3 wird der Bescheid 
durch das Ministerium der Justiz erteilt. 

§ 28 
Weitere Gnadengesuche 

Ist ein zweites Gnadengesuch, das dieselbe gerichtliche Ent
scheidung zum Gegenstand hat, ebenfalls abschlägig beschieden 
worden, so brauchen weitere Gesuche, in denen keine neuen für 
die Prüfung der Gnadenfrage bedeutsamen Umstände vorgetra
gen werden, nicht mehr beschieden werden, sofern dies dem Ver
urteilten gegenüber angekündigt worden ist und seit der letzten 
Gnadenentscheidung nicht mehr als vier Monate verstrichen sind. 

§ 29 
Mitteilung an das Bundeszentralregister 

Mitteilungen nach § 16 des Bundeszentralregistergesetzes er
folgen durch die Vollstreckungsbehörde. 
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Abschnitt IV

Geschäftsmäßige Behandlung von Gnadensachen


§ 30 
Registerführung 

(1) Die Geschäftsstellen der Staatsanwaltschaften und der in 
Gnadensachen zuständigen Gerichte führen für Gnadensachen 
ein Register. Das Register (Gns) wird jahrgangsweise geführt. 

(2) In das Register sind alle eingehenden Gnadengesuche und 
alle sonstigen zu bearbeitenden Gnadensachen einzutragen. Ge
suche, die ausschließlich Gerichtskosten betreffen, werden nicht 
eingetragen. 

(3) Für jeden Verurteilten wird eine besondere Nummer des Re
gisters benutzt, auch wenn von mehreren Verurteilten oder für 
mehrere Verurteilte ein gemeinschaftliches Gnadengesuch ge
stellt wird. 

§ 31 
Aktenführung 

(1) Die Gnadenvorgänge werden nicht in die Akten eingeheftet, 
sondern in einem für jeden Antragsteller anzulegenden Gna
denheft geführt. Zu dem Gnadenheft, das für das erste Gesuch 
gebildet worden ist, werden alle späteren Vorgänge über densel
ben Verurteilten und dieselbe Verurteilung auch dann genommen, 
wenn eine erneute Eintragung in das Register erfolgt. 

(2) Eine Ausfertigung der Gnadenentscheidung und der Mittei
lung über die Aussetzung der Vollstreckung sind zum Vollstre
ckungsheft oder, falls ein solches nicht angelegt ist, zu den Ak
ten zu nehmen. 

(3) Das Gnadenheft wird mit den Hauptakten nach Ablauf der 
für die Hauptakten geltenden Aufbewahrungsfristen vernichtet. 

§ 32 
Berichtspflicht 

Die Gnadenbehörden berichten dem Ministerium der Justiz je
weils zum 1. Februar über die Anzahl der im vorangegangenen 
Kalenderjahr eingegangenen und erledigten Gnadenvorgänge 
sowie die Art der getroffenen Entscheidungen. Gleichzeitig tei
len sie die Anzahl der erfolgten Widerrufs- und Rücknah
meentscheidungen in Gnadensachen mit. 

Abschnitt V

Schlussbestimmungen


§ 33 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Allgemeine Verfügung tritt am Tag nach der Veröffentli
chung im Justizministerialblatt des Landes Brandenburg in Kraft. 
Zum gleichen Zeitpunkt treten die Allgemeine Verfügung des Mi
nisters der Justiz und für Europaangelegenheiten vom 29. Au
gust 2000 (JMBl. S. 124), geändert durch die Allgemeine Ver
fügung vom 14. Januar 2002 (JMBl. S. 21), sowie der Erlass zur 

Verfahrensvereinfachung im Gnadenwesen vom 6. August 2002 
(4251-III.001/03) außer Kraft. 

Potsdam, den 11. September 2007 

Die Ministerin der Justiz 

Beate Blechinger 

Dienstordnung für Notarinnen und Notare 

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz

zur Änderung


der Allgemeinen Verfügung vom 14. November 2000

Vom 16. September 2007


(3830-I.47)


I. 

Die in der Anlage zur Allgemeinen Verfügung vom 14. No
vember 2000 (JMBl. S. 153) veröffentlichte Fassung der Dienst
ordnung für Notarinnen und Notare (DONot), geändert durch die 
Allgemeine Verfügung vom 2. März 2005 (JMBl. S. 19), wird 
wie folgt geändert: 

1.	 In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe „§ 2 Amts
siegel“ die Angabe „§ 2a Qualifizierte elektronische Signa
tur“ eingefügt. 

2. 	 Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

„§ 2a 
Qualifizierte elektronische Signatur 

(1) Errichten Notarinnen und Notare Urkunden in elektro
nischer Form, haben sie hierfür eine Signaturkarte eines ak
kreditierten Zertifizierungsdiensteanbieters zu verwenden. 
Sie haben sich im Zertifizierungsverfahren durch eine öf
fentliche Beglaubigung ihrer Unterschrift unter den Antrag 
zu identifizieren. Die Signaturen müssen mindestens dem 
technischen Standard ISIS-MTT entsprechen. 

(2) Das Notarattribut muss neben der Notareigenschaft auch 
den Amtssitz und das Land, in dem das Notaramt ausgeübt 
wird, sowie die zuständige Notarkammer enthalten. 

(3) Bei Verlust der Signaturkarte haben die Notarinnen und 
Notare eine sofortige Sperrung des qualifizierten Zertifikats 
beim Zertifizierungsdiensteanbieter zu veranlassen. Der Ver
lust der Signaturkarte ist unverzüglich der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landgerichts und der Notarkammer 
anzuzeigen. Mit der Anzeige ist ein Nachweis über die Sper
rung des qualifizierten Zertifikats vorzulegen.“ 

3.	 § 8 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4 a einge
fügt: 

„4 a) elektronische Vermerke gemäß § 39a BeurkG, 
welche die Beglaubigung einer elektronischen 
Signatur enthalten;“. 

bb) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5 a einge
fügt: 

„5 a) elektronische Vermerke gemäß § 39a BeurkG, 
welche enthalten: 

- die Feststellung des Zeitpunkts, zu dem ei
ne Privaturkunde oder ein privates elektro
nisches Zeugnis vorgelegt worden ist, 

- sonstige einfache Zeugnisse im Sinne des 
§ 39 BeurkG.“ 

b)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Der zweite Spiegelstrich wird wie folgt gefasst: 

„- bei Beglaubigungen (§§ 39, 39a, 40, 41 BeurkG) 
diejenigen, welche die Unterschrift, die elektro
nische Signatur, das Handzeichen oder die Zeich
nung vollzogen oder anerkannt haben,“. 

bb) Der fünfte Spiegelstrich wird wie folgt gefasst: 

„- bei allen übrigen Beurkundungen (§§ 36, 39, 
39a, 43 BeurkG) diejenigen, welche die Beur
kundung veranlasst haben.“ 

4.	 Dem § 19 wird der folgende Absatz 4 angefügt: 

„(4) Für elektronische Vermerke über die Beglaubigung von 
elektronischen Signaturen gelten die Absätze 1 bis 3, für 
sonstige elektronische Vermerke die Absätze 2 und 3 ent
sprechend, wobei an die Stelle der Abschrift ein Ausdruck 
des elektronischen Dokuments tritt.“ 

5.	 § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Punkt am Ende wird durch ein Komma ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Spiegelstrich angefügt: 

„-	 mit der Zertifizierung verbundene Schriftstücke.“ 

6.	 § 26 Abs. 2 Satz 3 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

„a) bei Vertreterinnen und Vertretern von juristischen Per
sonen des öffentlichen und des Privatrechts die Dienst-
oder Geschäftsanschrift der vertretenen Person,“. 

7.	 § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

„Das Notariatsverwalterattribut muss bei der Erstellung 
elektronischer Urkunden neben der Notariatsverwalter

eigenschaft auch den Amtssitz, das Land, in dem das 
Verwalteramt ausgeübt wird, und die zuständige Notar
kammer enthalten. Der Nachweis kann auch durch eine 
mit qualifizierter elektronischer Signatur der zuständi
gen Bestellungsbehörde versehene Abschrift der Ver
walterbestellungsurkunde oder eine elektronische be
glaubigte Abschrift der Verwalterbestellungsurkunde ge
führt werden.“ 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Der Nachweis der Stellung als Notarvertreterin oder 
Notarvertreter muss bei der Erstellung elektronischer 
Urkunden den Namen der vertretenen Notarin oder des 
vertretenen Notars, den Amtssitz und das Land, in dem 
das Notaramt ausgeübt wird, enthalten. Der Nachweis 
kann durch eine mit qualifizierter elektronischer Sig
natur der zuständigen Aufsichtsbehörde versehene Ab
schrift der Vertreterbestellungsurkunde oder eine elekt
ronische beglaubigte Abschrift der Vertreterbestel
lungsurkunde geführt werden und ist mit dem zu sig
nierenden Dokument zu verbinden.“ 

c)	 Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 
und 6. 

II. 

Diese Allgemeine Verfügung tritt am Tag nach der Veröffentli
chung im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg in 
Kraft. 

Potsdam, den 16. September 2007 

Die Ministerin der Justiz 

Beate Blechinger 

Bestimmung der zuständigen Stellen 

für die Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz


im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 


Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 

Vom 19. September 2007


(2000-I.067)


Aufgrund von § 1 Nr. 1 und 2 der Verordnung über Zuständig
keiten nach dem Verpflichtungsgesetz vom 27. Oktober 1992 
(GVBl. II S. 694) wird Folgendes bestimmt: 

I. 

Die Aufgaben nach § 1 Abs. 1 bis 3 des Verpflichtungsgesetzes 
obliegen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 
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1.	 für die bei den Gerichten oder Behörden Beschäftigten und 
die für diese Stellen Tätigen den Präsidenten und Direkto
ren der Gerichte sowie den Behördenleitern jeweils für ih
ren Geschäftsbereich, 

2.	 für die bei der Rechtsanwaltskammer des Landes Branden
burg, der Notarkammer Brandenburg sowie bei dem Ver
sorgungswerk der Rechtsanwälte in Brandenburg Beschäf
tigten und für diese Stellen Tätigen der Rechtsanwaltskam
mer des Landes Brandenburg, der Notarkammer Branden
burg und dem Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Bran
denburg jeweils für ihren Geschäftsbereich, 

3.	 für die allgemein beeidigten Dolmetscher und ermächtigten 
Übersetzer dem nach § 8 Abs. 4 des Brandenburgischen Ge
richtsneuordnungsgesetzes für die allgemeine Beeidigung 
als Dolmetscher beziehungsweise die Ermächtigung als 
Übersetzer zuständigen Präsidenten des Landgerichts. 

II. 

Die nach Abschnitt I Nr. 1 und 3 zuständigen Präsidenten, Di-
rektoren und Behördenleiter können ihre Obliegenheit auf ge
eignete Mitarbeiter delegieren. 

III. 

Diese Allgemeine Verfügung tritt am Tage nach der Veröffent
lichung im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg in 
Kraft. 

Potsdam, den 19. September 2007 

Die Ministerin der Justiz 

Beate Blechinger 

Bekanntmachungen 

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen 

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz

Vom 13. September 2007


Folgender abhanden gekommener Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt: 

Herr Prof. Dr.Wolfgang Farke, Dienstausweis-Nr. 150 740, 
ausgestellt durch das Brandenburgische Oberlandesgericht 
am 22. Februar 2006, gültig bis 21. Februar 2009. 

Ich bitte alle Justizbehörden, insbesondere die Justizvollzugs
anstalten, Vorkehrungen zu treffen, um eine missbräuchliche 
Benutzung des Ausweises zu verhindern. Feststellungen über 
den Verbleib des Ausweises sind umgehend den ausstellenden 
Justizbehörden mitzuteilen. 

Landgericht Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder), 
– Der Präsident – 14. September 2007 
AZ: 371 E – 51 

Gemäß Artikel 1 § 1 des Rechtsberatungsgesetzes vom 13. De
zember 1935 (RGBl. I S. 1478) in Verbindung mit § 2 der Ers
ten Verordnung zur Ausführung des Rechtsberatungsgesetzes 
habe ich 

Frau Eva-Maria Partsch, 
Am Schützenpark 87, 
14542 Werder, OT Glindow, 

als Ausübungsberechtigte der ABI Vewaltungs GmbH, Linden
straße 19, 15230 Frankfurt (Oder), gemäß § 3 der Ersten Ver
ordnung zur Ausführung des Rechtsberatungsgesetzes wider
ruflich die Erlaubnis zur außergerichtlichen Einziehung von For
derungen (Inkasso) mit Geschäftssitz unter vorgenannter An
schrift der ABI Verwaltungs GmbH und der Auflage des Nach
weises der Prokura erteilt. 
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Personalnachrichten 

Ministerium der Justiz 

Ernannt: 

z. Regierungsamtfrau: Regierungsoberinspektorin Isolde 
Schmidt; z. Justizhauptsekretärin: Justizobersekretärin Mo
nique Hotescheck. 

Ordentliche Gerichtsbarkeit 

Staatsanwaltschaften 

Ernannt: 

z. JAR: JAmtm. Olaf Muderack bei der GStA; z. JAmtfrau: 
JOInsp.in Ellen Büst bei der GStA; z. JHSekr.: JOSekr. Dirk 
Zimmermann bei der GStA; z. JHWachtm.: JOWachtm. Dirk 
Reppmann in Potsdam. 

Versetzt: 

OStA.in Almut Kirchner vom Bundesgerichtshof zur GStA des 
Landes Brandenburg; OStA Harald Feles von der GStA des Lan
des Brandenburg zur StA Potsdam. 

Richter auf Probe 

Ernannt:


Ass.in Athena Kleinmanns in Potsdam.


Justizvollzugsanstalten 

Ernannt: 

z. Leitenden RegDir.: RegDir. Hermann Wachter in Branden
burg an der Havel. 

Ergänzung des Verzeichnisses der für die Gerichte und Notare des Landes Brandenburg 
allgemein beeidigten Dolmetscher und Übersetzer 

Name,Vorname	 Anschrift, Umfang der Beeidigung Beeidigte Sprachen Datum der 
Telefon, Fax Beeidigung 

Landgerichtsbezirk Potsdam 

Englisch/Spanisch 

Cierzynski, Judith Tismarstraße 6 Dolmetscher Englisch 22.05.2007 
14476 Brandenburg Spanisch 
Tel.: 0 33 81/61 92 78 
Fax: 0 33 81/61 92 78 
Mobil: 01 60/6 73 24 94 

Änderungen und Ergänzungen des Verzeichnisses der 

allgemein beeidigten Dolmetscher und Übersetzer des Landes Brandenburg


Name, Vorname Änderung/Ergänzung Umfang der Beeidigung Beeidigte Sprachen 

Landgerichtsbezirk Cottbus 

Michta, Monika Änderung Wohnanschrift: Dolmetscher	 Polnisch 
Berliner Straße 39 
03172 Guben 
Tel.: 0 35 61/54 81 55 
Fax: 0 35 61/54 83 72 
Mobil: 01 60/7 12 14 48 
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Name, Vorname Änderung/Ergänzung Umfang der Beeidigung Beeidigte Sprachen 

Landgerichtsbezirk Frankfurt (Oder) 

Steffen, Jürgen Löschung: 
25.07.2007 

Dolmetscher Russisch 
Polnisch 

Meineke, Miroslaw Janusz Löschung: 
02.08.2007 

Dolmetscher Polnisch 

Landgerichtsbezirk Potsdam 

Szeja, Piotr Änderung Wohnanschrift: 
Bisamkiez 29 
14478 Potsdam 
Tel.: 01 60/99 05 13 42 

Dolmetscher Polnisch 

Dr. Rhode, Theresa Änderung Wohnanschrift: 
Siemensstraße 36 
14482 Potsdam 
Tel.: 03 31/2 43 62 55 

Dolmetscher Spanisch 

Ausschreibungen 

Ministerium der Justiz 

I. 

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese
hen: 

– bei dem Landgericht Potsdam 

eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Land
gericht 
(Besoldungsgruppe R 1), 

– bei dem Landgericht Frankfurt (Oder) 

eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Land
gericht 
(Besoldungsgruppe R 1), 

– bei dem Amtsgericht Bad Liebenwerda 

eine Stelle für eine Richterin am Amtsgericht – als die stän
dige Vertreterin des Direktors – oder einen Richter am Amts
gericht – als der ständige Vertreter des Direktors 
(Besoldungsgruppe R 2). 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück
sichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15. November 2007 auf dem Dienst
weg an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. Bewer
berinnen und Bewerber, die nicht bereits im Justizdienst des 

Landes Brandenburg beschäftigt sind, richten ihre Bewerbung 
unmittelbar an das Ministerium der Justiz. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre Per
sonalakten durch die Mitglieder des Richterwahlausschusses 
und des Präsidialrates einverstanden sind. 

Voraussetzung für eine Plananstellung als Richterin oder Rich
ter ist eine mindestens dreijährige Tätigkeit als Richterin oder 
Richter auf Probe (§ 10 Abs. 1 DRiG). 

II. 

Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg  

sucht zum 1. Januar 2008 

eine Leiterin/einen Leiter für die Justizvollzugsanstalt 
Cottbus-Dissenchen. 

Die Stelle ist bis zur Besoldungsgruppe A 16 – Leitende Re
gierungsdirektorin/Leitender Regierungsdirektor – bewertet. Die 
Funktion der Behördenleiterin/des Behördenleiters wird der Be
werberin/dem Bewerber durch die Landesregierung zunächst 
zur Erprobung übertragen. 

Aus haushaltsrechtlichen Gründen sowie unter Beachtung der 
Richtlinie des Landes Brandenburg zur Besetzung von Stellen 
richtet sich die Ausschreibung ausschließlich an Bedienstete des 
Justizvollzuges des Landes Brandenburg. In Betracht kommen 
Bewerberinnen oder Bewerber mit der Befähigung zum Rich
teramt bei Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen. 

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Cottbus-Dissenchen sind rund 
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280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachrich
tungen beschäftigt. Mit 600 Haftplätzen ist die Anstalt zustän
dig für den Vollzug von Freiheits- und Jugendstrafe sowie von 
Untersuchungshaft an erwachsenen und jugendlichen männ
lichen Gefangenen. Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit, 
die der gesamten Aufgabenbreite dieser Anstalt gewachsen ist. 

Umfassende, sehr gute Fach- und Rechtskenntnisse insbesondere 
im Bereich des Strafrechts, des Strafprozessrechts, des Jugend
gerichtsgesetzes, des Straf- und Jugendstrafvollzugsrechts sind 
unerlässlich. Erwartet werden weiterhin überdurchschnittliche 
Kenntnisse des Rechts der öffentlichen Verwaltung, des Haus
haltsrechts und des öffentlichen Dienstrechts. Möglichst viel
seitige und langjährige Berufserfahrung im Justizvollzug sind 
erwünscht, ebenso Erfahrungen in der Justizverwaltung. Die 
Aufgabe erfordert strukturiertes, bereichsübergreifendes Denken 
und Handeln unter Anwendung neuer Steuerungsinstrumente 
und Führungsmethoden. Von der Anstaltsleiterin/dem Anstalts
leiter wird erwartet, dass sie/er der Eigenverantwortlichkeit und 
der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie de

ren Fortbildung und Qualifizierung einen hohen Stellenwert bei
misst und das Personalentwicklungskonzept der Anstalt ent
sprechend gestaltet und fortschreibt. In gleichem Maße muss 
sie/er die Sicherheit der Anstalt jederzeit umfassend gewähr
leisten und auch hierzu über Stringenz und Entscheidungssi
cherheit verfügen. Dies bedingt hohe Kooperations-, Kommu
nikations- und Entscheidungsfähigkeit; ausgeprägtes Integra
tions- und Motivationsvermögen, Durchsetzungskraft und ziel
orientiertes Handeln, ferner die Gewähr für ein überlegtes und 
konsequentes Auftreten insbesondere in Krisensituationen. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen nach Veröffent
lichung im Justizministerialblatt schriftlich zu richten an das 
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Referat III.1, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam. 

Das Justizministerialblatt erscheint in der Regel am 15. eines jeden Monats. Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg.

Der Preis für ein Bezugsjahr beträgt 58,80 EUR (einschließlich Postzustellgebühren und 7 % Mehrwertsteuer).


Die Einweisung kann jederzeit erfolgen. Die Kündigung ist nur zum Ende eines Kalenderjahres zulässig; sie muss bis spätestens 30. 9. dem Verlag zugegangen sein.

Einzelverkaufspreis: 4,86 EUR zuzüglich Versand und Portokosten und 7 % Mehrwertsteuer (nur Nachnahmeversand).


Die Lieferung des Blattes erfolgt durch die Post.

Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind an die


Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten.

Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH,


Karl-Liebknecht-Straße 24-25, Haus 2, 14476 Golm (bei Potsdam), Telefon: (03 31) 56 89 - 0



	Inhalt
	Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen
	Bekanntmachungen
	Personalnachrichten
	Ausschreibungen

